
 

Beschlussempfehlung und Bericht 

Haushaltsausschuss 

Bericht 

Landesschuldenausschuss 

nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von 

Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012 (GVBl. S. 222); 

hier:  

68. Bericht über die Prüfung der Schulden im Haushaltsjahr 2018 

Drucksache 20/4896 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 

Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Landtag möge von diesem Bericht Kenntnis nehmen. 
 

 (einstimmig) 
 
B. Bericht 
 
 1. Der Bericht wurde dem Haushaltsausschuss in der 66. Plenarsitzung am 4. Februar 

2021 überwiesen. 
 
 2. Der Haushaltsausschuss hat den Bericht in seiner 25. Sitzung am 24. Februar 2021 

behandelt und den unter A wiedergegebenen Beschluss gefasst. 
 
 
Wiesbaden, 24. Februar 2021  
  
Berichterstattung: 
Michael Reul 

Ausschussvorsitz: 
Wolfgang Decker 

 
 
 
 
 
 

Eingegangen am 24. Februar 2021   ·   Ausgegeben am 26. Februar 2021 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 20/5181  

 

24. 02. 2021 

 

 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 


